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geblich unterstützt. Ich bin sehr glücklich, dass wir über diese Zeit hinaus bis 
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Vaters zu gedenken, wird es sicher seinem Willen entsprechen, diese Arbeit 
seiner Frau, meiner Mutter, mit nicht in Worte zu fassendem Dank zu wid-
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und durch sämtliche Stationen eines bewegten adoleszenten und adulten Le-
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Chi compra ha bisogno di cent’ occhi,  
chi vende n’ha assai di uno.
Wer kauft, benötigt hundert Augen,  
wer verkauft, nur ein einziges. 

(Italienisches Sprichwort)

§ 1 Einführung

Dass die im Kauf erworbene Ware vertragsmäßig ist, stellt naturgemäß das 
entscheidende Kriterium für einen funktionierenden Handel dar. Ist dies nicht 
gegeben, fallen womöglich hohe Kosten für Schadensersatz, Nacherfüllung 
oder Rückabwicklung an, die umso höher sein können, je größer die geogra-
fische Distanz, die sprachlichen Barrieren oder die Unterschiede in den Hei-
matrechtsordnungen der Vertragsparteien sind. Jede Rechtsvereinheitlichung 
im internationalen Handelsrecht steht somit vor der großen Herausforderung, 
solche Hindernisse auf globaler Ebene zu beseitigen oder zumindest in der 
eventuellen Nachteiligkeit ihrer Wirkung zu begrenzen. Eine Mangelhaftig-
keit kann sich indes nicht nur aus der reinen Beschaffenheit der Ware, son-
dern auch aus ihrer Behaftung mit Rechten und Ansprüchen Dritter ergeben. 
Dies ist für einen Käufer gleichermaßen erheblich, denn nur ein lastenfreier 
Erwerb kann ihm die Freiheit garantieren, mit der Kaufsache nach seinem 
Belieben zu verfahren. Das einführende Sprichwort sollte ursprünglich sicher 
die klassische Situation des Sachmangels abbilden; für den Rechtsmangel 
gilt es jedoch wesentlich umso mehr. Denn der Rechtsmangel an sich birgt 
gewisse Tücken: auch bei gründlicher Untersuchung der Ware ist eine recht-
liche Belastung – anders als bei einer Beschaffenheitsabweichung – mitunter 
nicht ohne weiteres feststellbar. Ein Dritter kann auch nach Vollzug der 
Transaktion noch Rechte oder Ansprüche am Kaufgegenstand geltend ma-
chen und den Käufer in seiner Stellung als Eigentümer beeinträchtigen. Ein 
ausreichender Schutz des Käufers  – bzw. ein angemessenes Rechtsbehelfs-
system  – ist daher zum Ausgleich dieser tatsächlichen Unzulänglichkeiten 
unerlässlich. Die kaufrechtlichen Gewährleistungsregeln bilden mithin das 
Kernstück des Kaufrechts. Der Rechtsmängelhaftung kommt dabei in der 
Praxis des nationalen und besonders auch internationalen Warenverkehrs 
eine große Bedeutung zu – auch wenn sie in Schrifttum und Judikatur insge-
samt eher stiefmütterlich behandelt wird.
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Die vorliegende Arbeit möchte dem – zumindest teilweise – entgegenwir-
ken, denn die Bedeutung der Rechtsmängelhaftung für den internationalen 
Warenhandel hat auch nach der Reform des deutschen Schuldrechts im Jahr 
2002, dem Inkrafttreten am 1. Januar 1991 des Übereinkommens der Verein-
ten Nationen vom 11.  April 1980 über Verträge über den internationalen 
Warenkauf (CISG) und insbesondere vor dem Hintergrund der europäischen 
Bestrebungen zur Schaffung eines einheitlichen europäischen Kaufrechts 
nicht an Aktualität verloren. 

Das CISG hat in den vergangenen Jahren durch den Beitritt neuer Mit-
gliedstaaten zunehmend an Bedeutung gewonnen. In einer globalisierten 
Welt mit den Möglichkeiten moderner Kommunikation und schnelleren 
Transportwegen nimmt der Austausch von Waren stetig zu und mit ihm die 
Notwendigkeit, einen einheitlichen Rahmen für die Abwicklung solcher 
Transaktionen zu schaffen. In dieser Funktion hat das CISG mehrere Re-
formüberlegungen beeinflusst  – darunter auch die deutsche Schuldrechtsre-
form. Auch auf die europäische Rechtsentwicklung hat es eingewirkt. 

Auf europäischer Ebene werden fortwährend neue Maßnahmen getroffen, 
den Handel zwischen den Mitgliedstaaten anzuregen und zu vereinfachen. 
Der Verordnungsentwurf für ein Gemeinsames Europäisches Kaufrecht 
(CESL)1 vom 11. Oktober 2011 soll nur ein erster Schritt für die komplette 
Vereinheitlichung des Europäischen Privatrechts und die Schaffung eines 
Europäischen Zivilgesetzbuches sein. Ihm ist daher besondere Aufmerksam-
keit zu widmen, um anhand des Untersuchungsgegenstandes für die Frage 
nach der Zukunft des Europäischen Vertragsrechts einen Beitrag zu leisten. 

Ein für die Praxis besonders signifikanter Teilbereich der Rechtsmängel-
haftung ist die Haftung wegen Rechten aus geistigem Eigentum, die große 
wirtschaftliche Bedeutung besitzen. Ihre Verstrickung in nationalen Rechten 
wirft jedoch – vor allem im internationalen und europäischen Kontext – ver-
schiedene Fragen auf, die es nachfolgend zu klären gilt. Dies betrifft vor al-
lem die unterschiedliche Entstehung der Rechte oder Ansprüche Dritter, aber 
auch ihre Wirkung auf globale Transaktionen. Ebenso sind die womöglich 
erhöhten Kosten für die Überwindung sprachlicher und rechtlicher Differen-
zen in diesem Zusammenhang ein erheblicher Faktor. Durch die Wahl eines 

1  Das Akronym „CESL“ soll im Folgenden durchgehend verwendet werden und 
sich dabei stets einheitlich auf den o. g. Verordnungsentwurf beziehen. Auch wenn der 
Vorschlag zurückgezogen wurde und die weitere Entwicklung im Fluss ist, soll für 
die vorliegende Untersuchung allein das CESL maßgeblich sein. Der noch aktuelle 
Vorschlag für eine Richtlinie über bestimmte Aspekte hinsichtlich der Bereitstellung 
digitaler Inhalte (COM (2015) 634; darunter Rechtsmängel in Art. 8) und der Vor-
schlag für eine Richtlinie über bestimmte vertragsrechtliche Aspekte des Online-Wa-
renhandels und anderer Formen des Fernabsatzes von Waren (COM (2015) 635; da
runter Rechtsmängel in Art. 7).
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Einheitsrechts wie des CISG sollen solche zusätzlichen Kosten vermieden 
werden. Auf europäischer Ebene soll diese Aufgabe dem CESL zukommen, 
um den Handel innerhalb des Binnenmarktes gleichermaßen zu erleichtern 
und zu fördern. 

Aufgrund ihrer starken Verwurzelung in nationalen Rechtsordnungen bie-
tet die Rechtsmängelhaftung daher die ideale Grundlage für die Überprüfung 
der Frage nach der „Einheitlichkeit“ von Einheitsrecht. Durch ihr Zusam-
menspiel und in ihren Wechselwirkungen mit den verschiedenen nationalen 
Regelungen treten die Vor- und Nachteile des Einheitsrechts besonders offen 
zu Tage: wo gibt es Überschneidungen, wo sinnvolle Ergänzungen, wann 
liegt ggf. eine Konkurrenzsituation vor? Trägt die gesetzliche Konzeption 
überhaupt den praktischen Problemen in angemessener Weise Rechnung? Wo 
sind die Unterschiede in der Literatur und Rechtsprechung zu finden? Diesen 
Fragen soll die vorliegende Untersuchung bei der Analyse der Regelungen 
zur Rechtsmängelhaftung auf den Grund gehen. 

A. Gegenstand der Untersuchung

Vor dem Hintergrund der europäischen Rechtsvereinheitlichung soll Ziel 
der nachfolgenden Untersuchung sein, die Regeln zur Rechtsmängelhaftung 
im BGB, im CISG und im CESL zu analysieren und voneinander abzugren-
zen. Der besondere Fokus soll dabei auf die Praktikabilität der Regelungen 
des CESL als möglicher Ansatz für eine europäische Rechtsangleichung ge-
richtet werden. Um die vorliegende Untersuchung jedoch in einem über-
schaubaren Rahmen zu halten, muss der Untersuchungsgegenstand zunächst 
eingegrenzt werden. Den Ausgangspunkt soll dafür das CISG als bestehendes 
und erprobtes Modell(-gesetz) für vereinheitlichtes Kaufrecht bilden. Da der 
Anwendungsbereich des CISG auf Kaufverträge über bewegliche Sachen 
zwischen Unternehmern beschränkt ist, sollen daher auch BGB und CESL 
der Übersichtlichkeit halber – und um eine taugliche Vergleichsgrundlage zu 
bilden  – ausschließlich hinsichtlich ihres Anwendungsbereiches auf Waren-
käufe zwischen Unternehmern untersucht werden. Auf Regelungsmaterien, 
die außerhalb dieses Anwendungsbereichs liegen, wird im Einzelfall nur der 
Vollständigkeit halber eingegangen werden oder um der Anschaulichkeit zu 
dienen.2 

2  Aus diesem Grund sollen auch der aktuelle Vorschlag für eine Richtlinie über 
bestimmte Aspekte hinsichtlich der Bereitstellung digitaler Inhalte (COM (2015) 634; 
darunter Rechtsmängel in Art. 8) sowie der Vorschlag für eine Richtlinie über be-
stimmte vertragsrechtliche Aspekte des Online-Warenhandels und anderer Formen 
des Fernabsatzes von Waren (COM (2015) 635; darunter Rechtsmängel in Art. 7) für 
diese Untersuchung keine Rolle spielen. 


